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zvdh-kompakt 
 

24/2021  
 

Verlängerung der Sonderbedingungen beim Kurzarbeitergeld 
 
Köln, 18. Juni 2021 
 
Das Bundeskabinett hat am 9. Juni 2021 eine 
Verlängerung der erleichterten Bedingungen für 
den Bezug von konjunkturellem Kurzarbeiter-
geld (Kug) bis zum 30. September 2021 be-
schlossen. 
 
Der ZVDH hatte über die Bundesvereinigung 
Bauwirtschaft sowie mit mehreren eigenen 
Schreiben an die zuständigen Bundesminister 
bereits früh gefordert, die Kug-Regelungen über 
den 30. Juni 2021 hinaus zu verlängern, nach-
dem es im Dachdeckerhandwerk im Frühjahr zu 
massiven Preis- und Beschaffungsproblemen für 
die Betriebe bei Holz, Dämmstoffen und Metal-
len gekommen war. Als Folge mussten Betriebe 
Arbeiten auf Baustellen einstellen und Kurzar-
beit anmelden. Da die Problematik nach wie vor 
akut ist, fordert der ZVDH eine weitere Verlän-
gerung mindestens bis zum Jahresende. 
 
Beantragung und Abrechnung von Kug 
Welche Voraussetzungen müssen Betriebe nach 
heutigem Stand erfüllen, um die vergünstigten 
Zugangsregelungen zum konjunkturellen Kurz-
arbeitergeld zu nutzen? 
 
1. Die betrieblichen Mindesterfordernisse für 

die vom Ausfall betroffenen Mitarbeiter 
gelten bis 31. Dezember 2021, wenn bis zum 
30. September 2021 (statt wie bislang bis 
zum 30. Juni 2021) Kurzarbeit neu oder nach 
einer Unterbrechung von mindestens drei 
Monaten erneut eingeführt wird. Dabei 
reicht es aus, wenn mindestens 10 % der 
Mitarbeiter von einem Entgeltausfall von je-
weils mehr als 10 % betroffen sind. Wird 
Kurzarbeit nach dem 30. September 2021 
eingeführt, müssen im jeweiligen Kalender-
monat mindestens ⅓ der Beschäftigten ei-
nen Entgeltausfall von jeweils mehr als 10 % 

ihres Monatsbezuges haben. Bei der Be-
schäftigtenzahl sind Auszubildende nicht 
mitzurechnen. 
Ab dem 1. Dezember 2021 gilt wieder die 
Grenze für Saison-Kurzarbeitergeld, d.h. bei 
witterungsbedingtem Ausfall reicht eine 
Stunde an einem Arbeitstag, bei Ausfall aus 
wirtschaftlichen Gründen (z.B. Auftrags-
mangel) ist kein Mindestausfall notwendig. 

 
2. Wird Kurzarbeit bis zum 30. September 

2021 (statt wie bislang bis zum 30. Juni 
2021) eingeführt, werden die auf das Kurz-
arbeitergeld entfallenden allein vom Arbeit-
geber zu tragenden Sozialversicherungsbei-
träge vollständig erstattet. Die pauscha-
lierte Erstattung beträgt weiterhin 37,6 % 
vom fiktiven Entgelt. Danach sinkt (bei fort-
bestehender Kurzarbeit) die Erstattung be-
fristet bis 31. Dezember 2021 auf 50 % der 
Sozialversicherungsbeiträge, also 18,8 % 
vom fiktiven Entgelt. Betriebe, die mit Kurz-
arbeit ab 1. Oktober 2021 beginnen, erhal-
ten keine Erstattung mehr. 
Da ab 1. Dezember 2021 der Zeitraum für 
das Saison-Kug beginnt, werden ab diesem 
Zeitpunkt für die gewerblichen Arbeitneh-
mer die angefallenen Sozialversicherungs-
beiträge wieder vollständig erstattet. 

 
3. Ab Antragstellung auf Eröffnung eines Insol-

venzverfahrens besteht kein Anspruch mehr 
auf Erstattung der Sozialversicherungsbei-
träge. 

 
Hinweis auf ZVDH-Infoblatt 
Das im geschlossenen Benutzerkreis unter 
www.dachdecker.de abrufbare ZVDH-Infoblatt 
„Kurzarbeit ab 1. April 2020 – Formular-Ausfüll-
beispiel“ hilft Mitgliedsbetrieben im Bedarfsfall 
bei der Bewältigung des Verfahrens zur Beantra-
gung und Abrechnung. 
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